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gers sprechen könnten, nicht dargetan oderersichtlich sind - der Besuch zu gestatten war.

1.

Die Kostenentscheidung folgt aus $ 121 Absatz 1, Absatz 2 Satz 2 StVollzG.

‚Die Festsetzung des Gegenstandswertes beruht auf den 88 60, 52 Absatz 1 bis 3 GKG.

Dr. Jöhnk
Richter am Landgericht

Beglaubigt

Kiel, 11.01.2022

Hanßen

Justizangestellte

 

 


